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Auflagen zur Bewilligung des Beisssterns HappyPig BioLine 

In Buchten, in denen der Beissstern HappyPig BioLine eingesetzt wird, muss zusätzlich dau-
ernd ein anderes Beschäftigungsmaterial vorhanden sein, das kaubar, benagbar, fressbar 
und nicht toxisch ist. 
 


